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V e r k ü n d u n g s b l a t t 
–  Amtliche Mitteilungen  - 

Nr. 50  Essen, den 09.07.2009 
 
 

Erste Ordnung zur Änderung 
der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang 
“Differenzierte Musikerausbildung Instrumental“ 

an der Folkwang Hochschule 
vom 08.07.2009 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Kunsthochschulgesetz – KunstHG -) vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), hat die Folkwang 
Hochschule die folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang „Differenzierte Musikerausbildung Instrumental“ 
an der Folkwang Hochschule vom 03. Dezember 2004 (Verkündungsblatt Nr.1) wird wie folgt geän-
dert: 

 

§ 8 (1) 2. erhält folgende Fassung: 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

2. die ordnungsgemäße Teilnahme an allen für das Grundstudium vorgesehenen Lehrveranstal-
tungen nachgewiesen hat, sofern diese aufgrund der Studienordnung bereits bis zum Antrags-
zeitpunkt oder innerhalb einer vom Prüfungsausschuss festzulegenden Frist erbracht werden 
können. 

 

§ 12 (3) erhält folgende Fassung: 

(3) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen bestanden sind und alle 
weiteren Leistungen gem. Studienordnung für den jeweiligen Studienabschnitt (d.h. Testate und 
Leistungsnachweise) nachgewiesen wurden. Ein "sehr gut" im Hauptfach kompensiert eine nicht 
bestandene Prüfungsleistung in einem anderen Fach. Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung er-
rechnet sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten. Dabei wird die Hauptfachnote im Verhältnis zu 
allen anderen doppelt gewichtet. Für die Bildung der Gesamtnote gilt Abs. 2 entsprechend. 
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Artikel II 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 14.05.2009 in Kraft.  

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats 1 vom 13.05.2009. 

 

Essen, den 08.07.2009 

Der Rektor 

Prof. Kurt Mehnert 


